
Mannheim, den 18.11.2005

In der Strafsache gegen
Ernst Z ü n dei
wegen Verd. der Volksver-
hetzung u.a.

Verfügung:

Der Antrag des Angeklagten Ernst Zündei, ihm anstelle der entpflichteten

PflichtverteidigerinSylvia Stolz Herrn Strafverteidiger Dr. Schaller - Wien - oder Herrn

V Rechtsanwalt Bock - Mannheim - als neuen Pflichtverteidigerzu bestellen, wird

abgelehnt.

Als neue Pflichtverteidigerwerden dem Angeklagten in der Strafsache wegen

Verdachts der Volksverhetzung u.a. bestellt: Rechtsanwalt Beust - Mannheim - und

Rechtsanwalt Hinney - Mannheim -.

G r Ü n d e:

V Mit Verfügung vom 08.11.2005 widerrief der Vorsitzende der Strafkammer 6 des

Landgerichts Mannheim aus wichtigem Grunde die Bestellung von Frau

Rechtsanwältin Sylvia Stolz als Pflichtverteidigerin des Angeklagten. Wegen der

maßgeblichen Gründe wird auf die Verfügung vom 08.11.2005 Bezug genommen.

Mit der gleichen Verfügung wurde die Bestellung der Wahlverteidiger des

Angeklagten, Rechtsanwalt Rieger, Hamburg , Dr. Schaller - Wien - und

RechtsanwaltBock,Mannheimverweigert.

Der Angeklagtebeantragtenoch in der Hauptverhandlung,nach seinenWünschen

betreffsder Bestellungeines neuenPflichtverteidigersbefragt,HerrnDr. Schallerals

neuenVerteidigerzu bestellen.

Mit Schreibenvom 16.11.05legte der frühereWahlverteidigerRechtsanwaltBock

einen weiteren Antrag des Angeklagten vor, worin dieser beantragte, Herrn




